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Antrag auf Akkreditierung als Dolmetscher/in für die Zuger Behörden und Gerichte
Persönliche Informationen
	Name
	
	[bookmark: Name]     

	Vorname
	
	[bookmark: Vorname]     

	Geschlecht
	
	     

	Geburtsdatum
	
	     

	Heimatort
	
	     

	Nationalität
	
	     

	Zivilstand
	
	     

	Adresse
	
	     

	Plz / Ort
	
	[bookmark: Ort]           

	
	
	

	Quellenbesteuert
	
	|_| Ja	|_| Nein

	Selbständig
	
	|_| Ja	|_| Nein


Identifikation / Bankverbindung
	Sozialversicherungs-Nr
	
	   .    .    .  

	Bank Name
	
	     

	Bank-Adresse
	
	     

	IBAN-Nr.
	
	     

	Bank Konto lautend auf
	
	     


Kontakt
	
	
	Achtung: Es muss gewährleistet sein, dass bei den nachfolgenden Kontaktangaben niemand ausser der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller von übermittelten Informationen Kenntnis nehmen kann!

	E-Mail
	
	     @     

	Telefon privat
	
	     

	Telefon Geschäft
	
	     

	Telefon Mobile
	
	     

	
	
	

	Erreich- und Verfügbarkeit
	
	[bookmark: Kontrollkästchen1][bookmark: Kontrollkästchen2]|_| 24 h	|_| Vereinbarung

	Einschränkungen bezügl.
Verfügbarkeit
	
	|_| Ja	|_| Nein

	
	
	     


Rechtliches
	Stimmen Sie der Namensbekanntgabe gegenüber anderen Personen und Behörden inner- und ausserhalb des Kantons Zug zu?
	
	|_| Ja	|_| Nein




Ausbildung
	Erlernter Beruf
	
	     

	Aktuell berufliche Ausübung
	
	     

	
	
	

	Dolmetscher-Ausbildung mit
Abschluss 
	
	|_| Ja	|_| Nein


Sprachausbildung – Expertise
	Ich beantrage die Akkreditierung für folgende Arbeitssprachen
	
	Deutsch C2 Voraussetzung

	
	
	

	Muttersprache
	
	     

	
	
	Erwähnen Sie nur Ihre Übersetzungssprachen mit Voraussetzung Niveau C2.

	Sprache/n Wort 
	
	     

	Sprache/n Schrift (Übersetzen)
	
	     


Qualifikation
Fachkenntnisse nach Berufssparte
	Ernährung und Landwirtschaft
	
	|_| 

	Wirtschaft
	
	|_| 

	Kunst und Freizeit
	
	|_| 

	Betriebswirtschaft
	
	|_| 

	Banken und Finanzen
	
	|_| 

	Human- und Sozialwissenschaften
	
	|_| 

	Industrie und Dienstleistungssektor
	
	|_| 

	Ingenieurwesen
	
	|_| 

	Internat. Beziehungen und
Organisationen
	
	|_| 

	Recht und Versicherungswesen
	
	|_| 

	Militär
	
	|_| 

	Medizin
	
	|_| 

	Andere
	
	     


Fachkenntnisse nach Dolmetscherart
	Simultandolmetschen
	
	|_| 

	Konsekutivdolmetschen
	
	|_| 

	Verhandlungsdolmetschen
	
	|_| 

	Flüsterdolmetschen
	
	|_| 

	Telefondolmetschen
	
	|_| 

	Schriftliche Übersetzungen
	
	|_| 


Referenzen 
	Behörden und Gerichte
	
	     





Zulassungskurs
	Zulassungskurs – Obergericht ZH vorhanden
	
	|_| Ja	|_| Nein

	
Wenn Zulassungskurs nicht 
vorliegend 
	
	
Ich erkläre mich bereit, den Zulassungskurs des Obergerichts des Kantons Zürich auf eigenen Kosten CHF 1'100.00 zu absolvieren. 
|_| Ja	|_| Nein
Ist ein Deutschnachweis C2 zu erbringen, fallen zusätzlich CHF 100.00 an. Der Zulassungskurs ist Grundvoraussetzung für eine Bewerbung. 

Die Administration erfolgt durch die Koordinationsstelle Übersetzungswesen der Zuger Behörden und Gerichte.





Unvollständige Antragsdossiers werden retourniert!



Diese Daten werden streng vertraulich behandelt.



Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der vorstehenden Daten!


	Ort / Datum
	
	     , 17. Januar 2022



	Unterschrift
	
	





Gesetzliche Bestimmungen
Art. 73 Abs. 1 StPO (i.V.m. Art. 68 Abs. 5 StPO)
Die Mitglieder von Strafbehörden, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die von Strafbehörden ernannten Sachverständigen bewahren Stillschweigen hinsichtlich Tatsachen, die ihnen in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit zur Kenntnis gelangt sind.
Art. 307 Ziff. 1 StGB
Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Art. 320 Ziff. 1 StGB
Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist, oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Die Verletzung des Amtsgeheimnisses ist auch nach Beendigung des amtlichen oder dienstlichen Verhältnisses strafbar.
Persönliche Erfüllung des Auftrages
Dolmetscher/innen und Übersetzer/innen sind verpflichtet, den Auftrag persönlich zu erfüllen. Die Weitergabe von Daten und/oder Unterlagen an Dritte (z.B. zum Übersetzen durch eine Drittperson im Unterauftragsverhältnis; Übersetzerpool etc.) ist ohne ausdrückliche Einwilligung des Auftraggebers untersagt und kann eine Verletzung des Amtsgeheimnisses darstellen.

	Bestätigung/Ermächtigungserklärung

	Meine Unterschrift bestätigt, dass ich               von den gesetzlichen Bestimmungen Kenntnis genommen habe und damit einverstanden bin, dass:
· über mich sicherheitsrelevante Auskünfte bei Amtsstellen wie Strafregisterbehörden, Untersuchungsbehörden, Geschäftskontrollen der Polizeistellen, Betreibungsämtern und bei entsprechenden Amtsstellen des Bundes und der Kantone eingeholt werden;
· meine Dolmetscher- und Übersetzungsarbeiten einer Qualitätskontrolle unterzogen werden können;
· die obgenannten Daten zur Erstellung eines Übersetzenden-Verzeichnisses gespeichert und den Zuger Behörden und Gerichte und auf Anfrage anderen Polizeistellen und Behörden in der Schweiz zugänglich gemacht werden dürfen;
· das Übersetzenden-Verzeichnis der Zuger Behörden und Gerichte mit anderen Personen und Amtsstellen ausgetauscht werden darf.
Ich nehme ausserdem zur Kenntnis, dass durch Aufnahme in das Übersetzenden-Verzeichnis der Zuger Behörden und Gerichte kein Anspruch auf Beschäftigung entsteht, kein Arbeitsverhältnis abgeleitet werden kann und ich damit einverstanden bin, dass eine Streichung aus dem Verzeichnis ohne Angabe von Gründen erfolgen kann.

	
	
	

	
	     , 17. Januar 2022
	
	
	

	Ort/Datum
	
	Unterschrift




Damit Ihr Antrag um Aufnahme in das Übersetzendenverzeichnis bearbeitet werden kann, ist ein vollständiger Antrag einzureichen. Dazu gehören folgende Unterlagen:
|_|	Vollständig ausgefüllter "Antrag um Aufnahme in das Übersetzenden-Verzeichnis", mit Ort, Datum und Unterschrift ergänzt
|_|	Gesetzliche Bestimmungen, Bestätigung/Ermächtigungserklärung, mit Name, Vorname sowie Ort, Datum und Unterschrift ergänzt
|_|	Kurzes Motivationsschreiben
|_|	Lebenslauf
|_|	Zeugniskopien (Sprachkenntnisse - Zertifikate Niveau C2 bei nicht Muttersprachen zwingend erforderlich)
|_|	Zertifikate / Zeugnisse (rückwirkend 5 Jahre)
|_|	Kopie AHV-Ausweis
|_|	Kopie der ID-Karte oder des Passes
|_|	Kopie Ausländerausweis (wenn nicht CH-Bürger(in)
|_|	Aktuelles Passfoto
|_|	Aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister (max. 6 Monate seit Ausstellung)
|_|	Aktueller Auszug aus dem Zentralstrafregister (max. 6 Monate seit Ausstellung)
	(Online-Bestellung unter www.strafregister.admin.ch)
|_|	Handlungsfähigkeitszeugnis (erhältlich bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung)


Bewerbungen richten Sie an: 
Zuger Polizei
Koordinationsstelle Übersetzungswesen
Postfach
6301 Zug

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Zuger Polizei, Koordinationsstelle Übersetzungswesen: dolmetscher.polizei@zg.ch


Welches sind allgemeine Voraussetzungen für die Aufnahme in das Übersetzendenverzeichnis?
Wer ins Übersetzendenverzeichnis der Zuger Strafverfolgungsbehörden aufgenommen werden möchte, muss sowohl die deutsche Sprache als auch die Fremd- bzw. Dolmetsch-/ Übersetzungssprache einwandfrei, d.h. auf dem Niveau der Muttersprachlichkeit beherrschen. Beachten Sie aber, dass die Beherrschung zweier Sprachen nicht reicht, um als Übersetzende bei Behörden und Gerichten tätig zu sein; das Übersetzen/Dolmetschen als solches will geübt sein. Bedenken Sie auch, dass die Fachsprache bei Behörden und Gerichten sehr komplex und fachspezifisch ist. Die Beherrschung der alltäglichen Umgangssprache allein genügt daher nicht.
Seit dem 1. Januar 2014 wird als zusätzliche Voraussetzung von sämtlichen Neubewerber/innen die
Ablegung einer Zulassungsprüfung verlangt. 
Bezüglich der allgemeinen Voraussetzungen studieren Sie bitte insbesondere das Merkblatt für Übersetzende an Zuger Behörden und Gerichten, in welchem die fachlichen sowie persönlichen Voraussetzungen näher erläutert werden.
Wie läuft das Verfahren bezüglich Aufnahme ins Dolmetscherverzeichnis konkret ab?
Sie reichen das untenstehende Formular vollständig ausgefüllt zusammen mit den erforderlichen Unterlagen ein; die Koordinationsstelle überprüft sodann Ihren Antrag. Wenn Bedarf an der angebotenen Sprache besteht und Interesse vorhanden ist, werden Sie zu einem persönlichen Gespräch eingeladen und es wird Ihnen ein Platz für den Besuch des Zulassungskurses Behörden- und Gerichtsdolmetschen vermittelt.
Nach Bestehen der Prüfung ergeht der Beschluss der Koordinationsstelle über Aufnahme in das Übersetzendenverzeichnis (bzw. Abweisung des Antrages im Falle des Nichtbestehens der Prüfung). Das Aufnahmeverfahren dauert in der Regel sechs bis neun Monate.
Wie gross sind die Chancen, ins Übersetzendenverzeichnis der Zuger Behörden und Gerichte aufgenommen zu werden?
Zurzeit sind mehr als 200 Dolmetscherinnen und Dolmetscher für über 80 Sprachen in der Übersetzendenliste verzeichnet.
Gesucht sind vor allem Personen mit Kenntnissen von seltenen Sprachen (z.B. afrikanische, asiatische und skandinavische Sprachen) oder Personen mit besonderen Qualifikationen (z.B. abgeschlossenes Übersetzer-/Dolmetscherstudium, etc.).
Was wird bezüglich der Deutschkenntnisse erwartet?
Die Amtssprache Deutsch muss mündlich und schriftlich einwandfrei beherrscht werden. Gemäss unserer Praxis werden von Dolmetschern, welche nicht deutscher Muttersprache sind, Deutschkenntnisse auf Niveau Sekundarschule oder dem Sprachniveau C2 erwartet.
Welche Qualifikationen werden hinsichtlich der Fremdsprache vorausgesetzt?
Gemäss unserer Praxis wird in Bezug auf die Fremdsprache, Muttersprachlichkeit schriftlich/mündlich vorausgesetzt, oder es ist der Nachweis des erreichten Sprachniveaus C2 mittels Diplom zu erbringen (z.B. "Cambridge Certificate of Proficiency" für Englisch, "Diploma Superior de Español" für Spanisch oder "Diplôme Approfondi de Langue Française" für Französisch). Zur Prüfung der fachlichen Voraussetzung wird die Absolvierung oder der Nachweis eines Eignungstests verlangt, wenn nicht schon vorhanden.
Was ist mit dem „einwandfreien Leumund“ (vgl. Merkblatt; persönliche Voraussetzungen) gemeint?
Für Behörden- und Gerichtsübersetzende wird ein einwandfreier Leumund in allen Lebensbereichen vorausgesetzt. Gesetzesübertretungen oder prekäre finanzielle Verhältnisse (z.B. Steuerschulden, Verlustscheine, Betreibungen etc.) können eine Aufnahme ins Übersetzendenverzeichnis verhindern.
Für Behörden- und Gerichtsübersetzende werden Handlungsfähigkeit, ein einwandfreier Leumund (z.B. keine Steuerschulden, Verlustscheine, Betreibungen etc.) und kein Eintrag im Strafregister vorausgesetzt.
Für die Auftragserfüllung müssen die erforderlichen Bewilligungen für Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vorliegen. Gestützt auf die bisherige Tätigkeit müssen eine unabhängige Auftragserfüllung und ein korrektes Verhalten gewährleistet sein.
Wie läuft das Verfahren bezüglich Aufnahme ins Übersetzendenverzeichnis konkret ab?
Sie reichen die untenstehenden Formulare vollständig ausgefüllt - zusammen mit den erforderlichen Unterlagen - ein. Die Zuger Polizei überprüft Ihren Antrag. Falls Bedarf an der angebotenen Sprache besteht und Interesse vorhanden ist, werden über Sie weitere Erkundigungen eingeholt (vgl. Entbindung auf S. 4). Das heisst, dass über Sie ein Informationsbericht erstellt wird. Danach wird über die Aufnahme ins Übersetzendenverzeichnis entschieden.
Wie kann ich abschätzen, ob sich die Einreichung eines Antrages um Aufnahme in das Übersetzendenverzeichnis lohnt?
Lesen Sie die obigen Ausführungen und das Merkblatt für Dolmetscherinnen und Dolmetscher sorgfältig durch und überprüfen Sie, ob Sie die geforderten Voraussetzungen tatsächlich erfüllen.
Eine Aufnahme ist nur bei guten Qualifikationen (z.B. abgeschlossenes Übersetzer/Dolmetscherstudium) und einwandfreiem Leumund wahrscheinlich.
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